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^ ^ chon in den ältesten Zeiten hatte Luccrn einen Rath zum
Schuz der erworbenen Rechte , der sich alle halbe Jahre

selbst wälte und wieder ergänzte . Ein Vorrecht , welches
her Stadt älteste Freiheit gcnenm wird und im I . i ; ; ->

von Herzog Otto von Oesterreich bestätigt worden .

Dieß ist der tägliche oder innere Rath von XXXV Glie¬

dern . Die Hälfte oder achtzehn wohnen von einem Jo -

lhannestag zum andern täglich dem Rath bey .

Der zweyte Rath ist der grosse oder der höchste

Rath . Er entstand kurz nach dem Bcytrit der Stadt in

den eydgcnößischen Bund . Im Jahr i ; ; ? . traten die

Bürger in diesen Bund , und zwar gegen den Willen

der Räthe , welche grosscntheils vom Adel waren und herr¬

schaftliche Lehen besassen. Nicht lange hatten die Bürger

die gcsczgebcnde Gewalt an sich gerissen , als sie eine gewisse

Anzal tauglicher Männer bestimmten , welche die hohe und

oberste Gewalt vorstellen sollen. Hieraus entstand der gross

se Rath von dreihundert Gliedern . Nach einigen

Jahren schmolz er in den Rath der Hunderte zusamen .
Nur behielt die Bürgergemeinde sich vor , auch selbst

unmittelbar mitzurathcn und mitzuwirken , wofern es um

Krieg oder Frieden , um Bündtnisse , um Ankauf von Land

*) S . Balthasers Nachrichten von der Stadt Lnjern St . Vk
S . 8?. sq . Luzern 1784.
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und Leuten oder um Verkauf derselben , um allgemeine
Bestcurung u . s. w . zu thun seyn würde .

Der innere und der grosse Rath werden aus den
adelichen und patrizischen oder auch andern regte »
rungsfähtgen , bürgerlichen Geschlechtern bcsczt.

Aus dem Mittel dieser beyden Rathe wird das Haupt
der Regierung oder der Gchuüherß crwält .

In den ältern Zeiten war es der innere Rath , der
die abgehenden Glieder des grossen Rathes ernannte .

Vermög eines Vergtichs vorn Jahr 14; i . sind es nun¬
mehr be^ de Räthe , welche gemeinschaftlich jedes halbe
Jahr durch freye Wal und mit Mehrheit der Stimmen
den grossen Rath wieder ergänzen . Die Glieder des
Innern Raths aber werden ausschliessend durch sie allein
bcsczt.

Der innere Rath wird eingetheilt in den neuen und
alten , oder in den Sommer - und Winterrath . Dieser
leztre versammelt sich am Tage vor Johann Baptist , crwält
oder bestätigt die zukünftigen achtzehn neuen Räthe , die
Tags daraus an die Stelle der alten treten sollen . An
gleichem Tag werden mit Mehrheit der Stimmen auch
diejenige Pläzc bcsczt , die durch Todesfälle , oder durch an¬
dere Ereignisse ledig geworden . — Das gleiche Recht übt
alsdcnn der Sommerralh Tags vor Johann Evange¬
list aus .

Diese Wal heißt die geheime Lesazung . Bey dieser
Resazung so wol als bey der Bcftzung des Ralhsrlchters ,
der alle halbe Jahre neu crwält wird , ist jeder Milrath



berechtigt / geheime , auf das allgemeine Wohl abzwcken -
dc Anzeigen und Erinnerungen zu thun , und sie durch d ^n
anwesenden Stadtschreibcr in ein dazu bestimmtes Buch
einzeichnen zu lassen.

Tags nach der Wal werden die neuen Räthe in
St . Peters Kapelle der Bürgerschaft dargestellt und so¬
dann beeydigt . (Nicht hier / sondern auf dem Rathhau¬
se werden die ncucrwältcn Glieder des grossen Rathes
bey erster Gelegenheit von dem Schultheiß in Eyd ge¬
nommen .) Nach feycrlicher Beendigung des neuen Raths
verliest der Stadtschreibcr öffentlich den geschwornen
Brief / hierauf hatt der älteste Beysizer des Raths eine
Rede und alsdcnn wird von gesummter Bürgerschaft und
den übrigen Stadtbewohnern gehuldigt .

Auch die alten Räthe mögen gleichssrt die Raths -
vcrsammlungen besuchen und daselbst behalten sie Si ;
und Stimme wie vorhin .

Die Ranzley bey den täglichen Rathsversammlun -

gen besorgen der Stadtschreibcr / der Umerschrcibcr / der
Rathsschrciber und der Grosiweybel . Sie hiessen Mich
die vier Amtsleute . Die drey lcztcrn können Glieder
des grossen Raths seyn / der Gtadlschreiber aber ist von
keinem der Räthe . Wenn er vorher ein Glied des
Raths war / so muß er bey seiner Erwälung auf die Raths -
stcllc Verzicht thun . Er ist von der Kanzlcy das Ober¬
haupt und hat die Schlüssel zu den Archiven . Durch
seine Hand gehn alle wichtigern Geschäfte . Er ists / der die

vornehmsten Schriften ausfertigt . Der Unterschreibet
verteil seine Stelle in desselben Abwesenheit und führt
das Staats - und grosse Rathsprotocoll . Der Raths ,

schreibet führt das Protocoll der Civil - Händel und ist



der Schreiber des Rathrichters in den Criminalprocessen.
Der Groswepbel wartet innerhalb der Stube dem
Rath ab , läßt die Parteyen vor und zieht gewisse Büß -
gelber ein , auch soll er den Schulthcis begleiten.

Diese Ranzlezcheamte und die Schreiber über¬
haupt , wie auch (wenn kein besonderes Kollaturrccht im
Weg steht, ) alle Geistlichen werden vom innern oder
Staatsrathe gewält.

Jedes Jahr wird das Schultheissenamt durch eine
geheime Wal abgeändert . Gemeiniglich wechselt sie zwi¬
schen dem neuen und dem alten Schultheis . Vormals
dauerte diese Würde lebenslang. Im Jahr i ; g6 aber
gab der Schultheis von Eundvldingcn auf dem Sic -
gesfeld zu Scmpach noch vor seinem lczrcn Athemzug
den Rath , daß man alljährlich eine neue Wal vorneh¬
men sollte . Die Stimme des sterbenden Helden ward ,
so wie sein Andenken, geehrt.

Der regierende Schultheis ist berechtigt , die Räthe
zu vcrsammlen und wieder zu entlassen . Ohne M , Ver¬
missen und seine Erlaubnis darf niemand nichts vor
Rath bringen . Alle Briefe an den Staat eröffnet er und
giebt auch zuerst sein Gutachten . In seiner Abwestüyeit
vertreten ihn entweder der Alt - Schulthcis , oder , wenn
auch dieser nicht da ist , der Statthalter von der Ey-
dcsscitc ; in Ermanglung der beyden Statthalter , der
älteste der regierenden Räthe .

Die beiden Schultheisse, die beyden Statthalter und
die zween Nettesten der Räthe , ncmlich von jeder Sei¬
te einer , sind gleichsam der geheime Rath , der , wo



Gefahr im Verzug ist , Rathschlüsse abfaßt , Befehle er¬
theilt und Briefe versendet .

Die Umfrage im Räch wird durch den Rache -
richter gehalten . Der Rathsrichter wird ausschlicssend
von der Eydsseite , und aus der Eydsseite , d . i . dem
neuen Rathe genommen . In seiner Verwahrung liegt
das Stadtsiegcl . Er besiegelt alle Briefe und Vorkomm¬
nisse , führt die Kriminalprocessc , schlichtet verschiedene
kleinere , in der Stadt vorfallende Händel . Wenn die
Stimmen im Rath gleich getheilt sind , so giebt er den
Ausschlag . Sollte der Amtsschultheis einer rcchtsuchcnden
Partey den Zutrit vor Rathe verweigern , so ist der Raths -
richlcr berechtigt , hierüber vor Rath eine Anzeige zu thun
und die Klage erörtern zu lassen.

Alle Geschäf -e werden zuerst von dem innern Rath
untersucht ober darüber ein Gutachten abgefaßt , wenn

es solche sind , die vor den grossen Räch zur Beurthei¬
lung und Entscheidung gebracht werden müssen . Zur
Unterhaltung der beständigen Thätigkeit dient folgendes
Grundgesez : » daß , wenn ihrer sechs des grossen Raths
» einig würden , sie von dem regierenden Schulthe s ver-
„ langen könnten , daß eine obschwcbcnde , wichtige An-
„ gelcgcnheit sogleich an den Rath und von diesem an
„ den Rath der Hunderte gebracht und darüber berath¬
schlaget werde .

Wichtigere Tribunale .

Das Stadt - Neune - Gericht . Es besteht aus vier
Gliedern des innern , drey Gliedern des grossen Raths
und zwey Gliedern aus der Bürgerschaft . Jedes halbe



Jahr wechselt dieses Gericht ab . Dasselbe richtet über
Schimpfungen und Scheltungcn , Rauf - und Schlag -
händel und andere Frefcl , die sich in der Stadt und
derselben Kirchgang ereignen , und zwar ohne weitere Ap¬
pellation . Schwerere Vergebungen weißt es an den Rath .

Das Stadtgericht . Es richtet über Erb und Eigen¬
thum , Schulden und Anforderungen ; es hat Aufsicht über
die Käufe , die in dem Stadtbezirk geschehn , und über an¬
dere minder wichtige Dinge . Jedes halbe Jahr wird es
abgeändert . Drey innere und drey grosse Räthe sind die
Beysizer , nebst dem Richter und einem Schreiber . Vor¬
mals hielt der Amtsschulthcis zu bestimmten Tagen öf¬
fentlich Gericht . Nachher vertrat der Richter oder gc-
schworne Wcybcl , wie die alten Briefe sich ausdrücken ,
seine Stelle . Der Aelterc der innern Räthe führt izt den
Vorfiz . Bey Gleichheit der Stimmen giebt der Richter
den Ausschlag . Noch heut zu Tage wird das Stadtge¬
richt öffentlich gehalten .

Die Stadtrechnungskammer . Dieselbe untersucht
alle und jede Rechnungen der obrigkeitlichen Bcaiuten .
Wenn die Rechnungen dem höhern Gewalt zur Geneh¬
migung vorgelegt werden , st> hat diese Kammer die
Pflicht , ihr Befinden öffentlich anzuzeigen . Die Beysizer
sind der Altschultheis , der Sekclmcistcr , noch zwey an¬
dere Glieder des innern , ein Glied des grossen Raths
und eines aus der Bürgerschaft .

Die Livilkammer . Im I . 1714 ward sie von dem

täglichen Rath zur Erleichterung seiner Geschäfte errich¬
tet .
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tet . Der Vorsteher ist ein jedesmaliger Statthalter des
alten Raths . Die Beysizer sind die vier Landvögte zuRothenburg , Entlibuch , Rußweyl und Münster , nebstden zween jüngsten Rathsherrcn des -alten Raths . Bey
diesem Tribunal stehn die Besorgung des Wcibergutcs -
und des Guts der Wayscnkmdcr ab der Landschaft ,die Todcscrkcnnung der Abwesenden , die bey 2 ? Jah¬ren nichts mehr von sich hören lassen , dir -Erlassnng des
Mannrcchts für diejenigen , welche wegzichn wollen
u . s. w.

Das Kriegswesen , die Staatstvirchschast , die Be .
sorgung der Lebensmittcl , die Polizey , das Schulweftn ,die Vormundschaften in der Stadt , die Ausspcndungder Allmoscn , die Unterhaltung der öffentlichen Gebäu¬
den , das Münzwescn , die Unterhaltung der Landschaftenu . s. w . werden durch besondere Kammern oder Aus -
schüsse von Rüthsgliedern besorgt und die Vorfälle theils
beygelegt , theils an höhere Behörde gebracht .

Die Staatsätttter , deren die Mehrcrn wandelbar
sind , werden von den Gliedern des innern und des
grossen Rathes verwaltet , und von dem gesammten ,
grossen Raths verliehen . Die vorncmstcn sind folgende :

Das Sekelamt , oder die Verwaltung des Stadt ,
guts . Das Bauamt nebst dem Unter - Bauamt . Das
Groß r Svitalamt , der Semeshital , das Svendhaus .
Das Kornamt . Das Kaufhaus . Das Zeughaus - Amt .
Die Salzdircction . Die Direttion des Taverianischen
Kollegiums . Die Direttion des Waysenhauscs . Die Be¬
ziehung des Weinzvüs . Das Pfundzoll , Amt , Das

E
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Strassen - Amt . Die Oberaufsicht über die Jagdbarkei¬

ten . Das Ober - uüd Untersinner - wie auch das Bös -

pfenninger - Amt . Die VerumMung und der Verkauf

des Weins in - er Stadt . Das Schifmcistcr - Amt . Das

Sustamt oder die Aufsicht über die Kaufmannsgütcr »

u . s. >v .

Die gan ^e Stadt ist in sieben müitairische O . uar «

tiere abgetheilt . Jedes hat ftinen besondern Wach,nei -

ster . Ueber diese ist ein Stadtmajor aus dem innern ,
und ein Untermajor aus dem grossen Rathe gesczt. Sie

besorgen die Wachen und Haben Aussicht über die nächt¬

liche Polizey .

Ein zweyte bürgerliche Einteilung ist für die

Adelichen , die Handelsleute , die Handwerker . Zufamen

machen sie neun Zünfte - der Gesellschaften aus . Mit

Ausnahm der Adelichen oder Schüzengcseklschaft zum Af¬

fenwagen , steh- jeder derselben zween Deputtrte aus

dem innern Rath vor . Bey ihnen steht die Entschei¬

dung der Handwerkszwiste .

Ausser dem weltläusigen Stadtbezirk und den zws

Municivalstädten Surfte und Scmpach , besteht das

Suzernergebiet aus fünfzehn Herrschaften oder Land «

vogtevcn . Die einen werden durch Glieder des innern ,

die andern durch Glieder des grossen Rathes verwaltet .

In die erstere Klasse gehören Willisau , Rothenburq ,

Entlibuch , Rusiwyl , Münster und Merenschwand : In

die leztere Klasse Büron , Habsburg , Malters , Kriens ,

Weggis , Knütwhl , Ebikon , Wvkon und die Seevoqtey

zu Sempach . Ausserhalb dem Kanton , im obern Freyen -



Amte , Heydcgg , Klcindietwyl , Eins und Rcüßcgg ,
und im Thurgäu Griescnbcrg .

Alle Ansprachen zu Stadt und Land gehören vor
eine erste Instanz oder erstes Tribunal . Das Stadt¬
gericht ist das erste Tribunal , wo der Einwohner des
Stadtbezirkes

*
seine Forderungen ins Recht sezt , in so

fern sein Gegner da seßhaft ist : Auf der Landschaft hm ,
gegen sind die sogenannten Gerichte , die aus sechs bis
acht bceydigten Männern oder Geschwornen bcstehn ,
der allererste Rechtsstab . Der weitere Betreib oder die
Appellation gebt von dem einfachen Stadtgerichte an
das gedoppelte , das ist , das neue und das alte ; von
da an den täglichen Rath , und endlich an Räth und
Hundert . Bey dieser leztcrn Entscheidung bleibt es ,
ausser in dem Fall einer Revision . Wenn die Haupt¬
summe der Streitfrage nicht hundert Münzgulden be-
trift , so hat kein Rechtsbezug vor den Rath statt . —
Auf der Landschaft geht die Appellation allererst vor
den regierenden und alten Landtvogt ; von da an den
Rath , abermal nur in dem Falle , wenn die strittige
Summe über hundert Gulden steigt . Hingegen alles ,
was Ehre und guten Namen betritt , alle Gcldbussen ,
sie mögen klein oder groß seyn , gebe » das Recht zur
Appellation .

Die Glieder des regierenden Rathes sind pflichtmä ^
fig Sachwalter bey dergleichen Geschäften .



Noch hat Luzern seinen Antheil an den gemeinexö-
Arnößischen vogkeyen , ncmlich : i . An den vier wäl-
'
sehen oder italiänischen Vvgtcyen , Lauis , Luggarus ,
Mendryß und Maynthal. 2 . An der Herrschaft Rhein¬
thal. An der Landgrafschast Thurgan . 4. An der
Mafschaft Sargans . An den obern freyen Aemtern .

1 .
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